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GEMEINDE WEHRHEIM 
Hochtaunuskreis  
DER GEMEINDEVORSTAND 
 

 
GemeindevorstandPostfach11 4461268 Wehrheim 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 Ihr Schreiben vom Ihr Zeichen Unser Zeichen Datum 
  II J Ch  21.01.2022 

 
 
Informationen für die Eltern/Erziehungsberechtigten 
hier: Teilnahme an der freiwilligen Testung der Kita-Kinder  
 
 
Sehr geehrte Eltern / Erziehungsberechtigte,  
 
wie Sie der Elterninformation vom 18.01.2022 entnehmen konnten, wurden inzwischen 
Tests für die freiwillige Corona-Testung der Kita-Kinder beschafft. Die Verwaltung nimmt 
derzeit noch die Vorarbeiten im Hinblick auf Handlungsanweisungen und Dokumentationen 
sowie Vorsortierung der Test-Kits vor. Die Verteilung der Corona-Tests an die gemeindli-
chen Kindertagesstätten ist für Dienstag, 25.01.2022 vorgesehen, die Ausgabe der 
Corona-Tests an die Eltern/ Erziehungsberechtigten, die an der freiwilligen Testung teil-
nehmen möchten, soll dann ab Mittwoch, 26.01.2022 immer mittwochs erfolgen. Sofern Sie 
sich zu einem späteren Zeitpunkt für eine freiwillige Teilnahme an der Testung entschei-
den, sprechen Sie die Bediensteten der Kindertagesstätte gerne an.  
 
Die Test-Tage werden wie folgt festgesetzt und orientieren sich an der derzeitigen Testfre-
quenz der Grundschule:   

 Sonntagabend oder Montagmorgen (vor Betreten der Kindertagesstätte) 
 Dienstagabend oder Mittwochmorgen (vor Betreten der Kindertagesstätte)  
 Mittwochabend oder Donnerstagmorgen (vor Betreten der Kindertagesstätte) 

 
Der Test kann via Nasenabstrich durch durchgeführt werden, bitte beachten Sie die An-
wendungshinweise, die wir Ihnen dann entsprechend zur Verfügung stellen.  
 

Fachbereich II Soziales, Jugend, Sport und Kultur 

Auskunft erteilt Frau Christ 

Dienstgebäude Dorfborngasse 1  

 Vermittlung 
(06081) 589-0 

Durchwahl 
(06081) 589-1401 

Telefax 
(06081) 589-4710 

E-Mail c.christ@wehrheim.de 

An alle Eltern/Erziehungsberechtigten  
von Kindern in den Kindertagesstätten  
der Gemeinde Wehrheim 
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Die Tests finden auf freiwilliger Basis bei Ihnen zuhause statt und wir bitten Sie, die Be-
treuung in der Kindertagesstätte nur in Anspruch zu nehmen, wenn das Testergebnis nega-
tiv ist. Im Falle eines positiven Schnelltest besteht sofort ein Betretungsverbot für die Kin-
dertagesstätten. Bitte informieren Sie die Verwaltung und Ihre Kindertagesstätte entspre-
chend unter den bekannten Kontaktdaten. Veranlassen Sie bitte umgehend die Testung 
mittels einem PCR-Test. Nicht verbrauchte Tests sind bitte an die Kindertagesstätte zurück 
zu geben. Eine Entsorgung der nicht verbrauchten Tests ist untersagt.  
Die Durchführung der Testung durch die Bediensteten der Kindertagesstätten ist ausge-
schlossen.  
 
Nach wie vor besteht für bereits aufgenommene Kinder in Kindertagesstätten keine Test-
pflicht. Die Teilnahme an der Corona-Testung der Kita-Kinder ist grundsätzlich freiwillig. Die 
Betreuung Ihres Kindes wird auch ohne einen durchgeführten Corona-Selbsttest nicht ver-
weigert werden – soweit das Kind gesund ist.  
Treten Krankheitssymptome auf, wird die Abholung erkrankter Kinder – wie seither auch – 
veranlasst.  
Bitte bringen Sie kranke Kinder nicht in die Kindertagesstätten und klären im Zweifelsfalle 
eine Symptomatik durch einen Corona-Selbsttest oder einen Corona-Schnelltest im Test-
zentrum ab. Auch eine Rücksprache mit Ihrem Kinderarzt kann im Zweifelsfall sinnvoll sein.  
 
Für Ihre Kinder stellen wir entsprechende Testhefte zur Verfügung, die Ihnen mit dem Ab-
ruf der Tests ausgehändigt werden. Bitte tragen Sie den Namen Ihres Kindes ein und un-
terzeichnen das Einverständnis zur Einsichtnahme durch die Mitarbeitenden der Kinderta-
gesstätte. Ebenso sind dort die Testungen entsprechend einzutragen.  
Es ist zu empfehlen, das Testheft in eine Folie zu legen. Bitte geben Sie das Testheft Ih-
rem Kind täglich mit in die Einrichtung.  
 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass eine regelmäßige Testung der Kita-Kinder die 
Infektionen nicht verhindern wird. Es werden weiterhin – unabhängig von der Teilnahme an 
der freiwilligen Testung – entsprechende Betretungsverbote ausgesprochen werden müs-
sen, sollte ein positiver Schnelltest gemeldet werden.  
Stellt sich ein Schnelltest im anschließend durchzuführenden PCR-Testverfahren als 
falsch-positiv heraus, wird das Betretungsverbot entsprechend aufgehoben.  
Im Falle eines positiven PCR-Tests wandelt sich das Betretungsverbot in eine Quarantäne 
um.  
 
Sofern Sie mit Ihrem Kind an der freiwilligen Testung teilnehmen wollen, geben Sie bitte 
den auf der folgenden Seite dargestellten Abschnitt ausgefüllt und unterzeichnet in der 
Kindertagesstätte bis Mittwoch früh, 26.01.2022 ab – oder senden diesen per Email an Ihre 
Kindertagesstätte. Die Bediensteten der Kindertagesstätten werden die Tests dann am 
Mittwochvormittag in die Rucksäcke Ihrer Kinder einlegen, so dass Sie direkt am Mittwoch-
abend die ersten Testungen vornehmen können.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Gregor Sommer 
Bürgermeister 
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Name, Vorname des Kindes:   _____________________________________ 
 
Gruppe:      _____________________________________ 
 
Kindertagesstätte:     _____________________________________ 
 
 
 
⃝   Ich/Wir nehmen an der freiwilligen Testung der Kita-Kinder teil.* 
 
 
 
Wehrheim, den _________________________ 
 
 
__________________________________________ 
(Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten) 
 
 
 
 
*) Die Teilnahme kann jederzeit ohne Angabe von Gründen wiederrufen werden.  


